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Regeste

Rente

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in
Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 85bis Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen
Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Es liegt keine Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde
zuständig.

E. 1.2
Aufgrund von Art. 3 lit. dbis des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) findet das VwVG keine Anwendung in
Sozialversicherungsrechtssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss
Art. 1 Abs. 1 AHVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die im ersten Teil geregelte
Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich
eine Abweichung vom ATSG vorsieht.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid berührt und hat ein
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass er im Sinne von
Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert ist.

E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60 Abs. 1 ATSG und Art. 52
Abs. 1 VwVG) eingereicht wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2
Vorab ist zu prüfen, welche Rechtsnormen im vorliegenden Verfahren zur Anwendung
gelangen. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Israel und hat dort Wohnsitz.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 des Abkommens vom 23. März 1984
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Staat Israel über Soziale
Sicherheit (SR 0.831.109.449.1; nachfolgend: Abkommen Israel) haben israelische
Staatsangehörige und ihre Hinterlassenen unter den gleichen Voraussetzungen wie
Schweizer Bürger und ihre Hinterlassenen Anspruch auf die ordentlichen Renten und



Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Rentenversicherung, sofern das Abkommen
keine Ausnahme enthält. Für die Beurteilung des Anspruchs des Beschwerdeführers ist
somit grundsätzlich schweizerisches Recht anwendbar.

E. 3
Unbestritten und zutreffend ist in casu, dass der Beschwerdeführer aufgrund der
zurückgelegten Beitragszeiten in der Schweiz einen Anspruch auf eine Altersrente hat.
Vorliegend ist strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die SAK den
Anspruch auf Ausrichtung einer einmaligen Abfindung (anstelle der zugesprochenen
Rente) zu Recht verneint hat.

E. 3.1
Gemäss Art. 9 Abs. 4 des Abkommens Israel wird einem israelischen Staatsangehörigen,
der sich nicht in der Schweiz aufhält und Anspruch auf eine ordentliche Teilrente hat, die
höchstens ein Zehntel der entsprechenden ordentlichen Vollrente beträgt, an Stelle der
Teilrente eine Abfindung in der Höhe des Barwerts der geschuldeten Rente gewährt.
Beträgt die Rente mehr als einen Zehntel, aber höchstens ein Fünftel der entsprechenden
ordentlichen Vollrente, so kann dieser Staatsangehörige, sofern er sich nicht in der Schweiz
aufhält oder diese endgültig verlässt, zwischen der Ausrichtung der Rente oder einer
Abfindung wählen. Anspruch auf eine Altersrente haben Frauen, welche das 64. Altersjahr
vollendet haben (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG
werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen
Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die
Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit.
a).

E. 3.2
Die SAK macht geltend, da sowohl der Beschwerdeführer als auch seine Ehefrau in der
Schweiz Beitragszeiten zurückgelegt und gestützt darauf Anspruch auf eine Altersrente
hätten, sei die Ausrichtung einer einmaligen Abfindung erst möglich, wenn der Rentenfall
bei beiden Ehegatten eingetreten und die Renten beider Ehegatten definitiv festgelegt
worden seien. Da die Ehefrau des Beschwerdeführers (Jahrgang 1947) das Rentenalter noch
nicht erreicht habe, sei zur Zeit die Berechnung einer Kapitalleistung und somit die
Ausrichtung einer einmaligen Abfindung noch nicht möglich.

E. 3.3
Der SAK ist zuzustimmen, dass die Renten bei Ehegatten erst definitiv berechnet werden,
sobald auch der zweite Ehegatte das Rentenalter erreicht hat (vgl. Art. 29quinquies Abs. 3
lit. a AHVG). Die Ehefrau des Beschwerdeführers hat Jahrgang 1947 und hat somit das
Rentenalter, das für Frauen bei 64 Jahren liegt, noch nicht erreicht. Die Rente des
Beschwerdeführers wird daher erst im Zeitpunkt der Rentenberechtigung seiner Ehefrau
zufolge der dannzumal durchzuführenden Einkommensteilung neu berechnet und kann jetzt
nicht bereits zwecks Ausrichtung einer einmaligen Abfindung kapitalisiert werden (vgl. die
klare und gefestigte Rechtsprechung des Bundesgerichts: BGE 116 V 8 E. 3; Urteil des
Bundesgerichts vom 11. März 2002 [H_136/01]). Daran vermögen auch die vom
Beschwerdeführer geltend gemachten persönlichen Gründe, welche ihn dazu bewogen
haben die Ausrichtung einer Abfindung zu beantragen, nichts zu ändern. Zusammenfassend
ist somit festzuhalten, dass die SAK dem Beschwerdeführer im heutigen Zeitpunkt zu Recht
die Ausrichtung einer einmaligen Abfindung verweigert hat und die Beschwerde gegen



diesen Entscheid somit im einzelrichterlichen Verfahren gemäss Art. 23 Abs. 2 VGG in
Verbindung mit Art. 85bis Abs. 3 AHVG abzuweisen ist.

E. 4.1
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind.

E. 4.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art.
64 Abs. 1 VwVG). Als Bundesbehörde hat die SAK jedoch keinen Anspruch auf
Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der
unterliegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64
Abs. 1 VwVG e contrario).
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